Wichtige Arbeitshinweise zur 
Antragstellung von Einsatzplätzen

Stand: 15.06.2011 
Aus gegebenem Anlass möchten wir alle weltwärts-Entsendeorganisationen darauf hinweisen, wie Sie häufig gestellte Rückfragen zu Einsatzplatzanträgen sowie Verlängerungs- oder Aktualisierungsanträgen für bereits anerkannte Einsatzplätze (EP) vermeiden können. 
1. Bitte verwenden Sie immer die aktuell verfügbaren Antragsformulare.
Bevor Sie einen Neuantrag bzw. einen Verlängerungs- oder Aktualisierungsantrag stellen,  überprüfen Sie zunächst, ob Sie die aktuell unter www.weltwaerts.de verfügbare Version des Antragsformulars verwenden. 

2. Bitte stellen Sie in jedem EP-Antrag den entwicklungspolitischen Bezug her.
Nach Ablauf der Pilotphase, werden die EP-Anträge verstärkt darauf geprüft, inwieweit der EP einen entwicklungspolitischen Bezug hat und sich somit die weltwärts-Einsatzplätze beispielsweise vom klassischen FSJ abgrenzen lassen. 
Gehen Sie im Antrag explizit auf den entwicklungspolitischen Mehrwert des Einsatzplatzes ein. Hierfür sind im EP-Antragsformular folgende Felder vorgesehen: 

· Frage 4d)  Kurzbeschreibung der Partnerorganisation (S. 3) bzw. Frage 5c) Kurzbeschreibung des Projekts (S. 4): 

Gehen Sie bitte auch darauf ein, inwieweit es sich bei der Einsatzstelle um ein entwicklungswichtiges Projekt
 handelt.  
· Frage 6a) Beschreibung des Einsatzplatzes des/der Freiwilligen: 
Bitte gehen Sie bei der Tätigkeitsbeschreibung auch auf den entwicklungspoltischen Bezug ein, indem Sie auf folgende Fragen eingehen: 
· Welche entwicklungspolitischen Ziele und Ergebnisse sind mit dem Einsatz des/der Freiwilligen im Einsatzprojekt angestrebt? 
· Welche Zielgruppen sollen konkret erreicht werden? Und welchen entwicklungspolitischen Mehrwert Nutzen hat der Freiwilligeneinsatz für diese Zielgruppe? 
· Beschreiben Sie explizit, inwieweit der Freiwilligeneinsatz einen Bezug zu den entwicklungspolitischen Schwerpunktthemen bzw. Milleniumsentwicklungszielen hat. 

3. Bitte beantragen Sie nicht mehr als zwei Freiwillige pro Projekt.

Um reguläre Arbeitsplätze nicht zu verdrängen und eine interkulturelle Lernerfahrung der weltwärts-Freiwilligen zu gewährleisten, sollten nicht mehr als zwei Freiwillige in der gleichen Einrichtung arbeiten. 
Sollten Sie für eine Partnerorganisation mehr als zwei Einsatzplätze beantragen, muss aus dem Antrag eindeutig hervorgehen, dass die zusätzlichen Freiwilligen räumlich voneinander getrennt arbeiten und in eigenständigen Projekten der PO auslastende Tätigkeiten ausüben. 
4. Bitte beantragen Sie nur so viele Einsatzplätze, wie Sie besetzen können. 

Bevor Sie neue EP-Anträge oder Verlängerungsanträge stellen, bitten wir Sie zu prüfen, ob das Verhältnis zwischen der Ihnen bewilligten Anzahl von Freiwilligen und Ihren anerkannten Einsatzplätzen angemessen ist. Es ist aus Sicht des weltwärts-Sekretariats nicht vertretbar, dass wir unsere Kapazitäten mit Prüfungen von EP-Anträgen binden, die nie besetzt wurden/werden. 
Eine Überkapazität von max. 25 % der Einsatzplätze halten wir für vertretbar. Sollten Sie anerkannte Plätze nicht mehr besetzen wollen/können, teilen Sie uns mit, dass Sie diese zurück ziehen möchten.
5. Besonderer Hinweis für Einsatzplätze in weltanschaulichen Einrichtungen
Bevor Sie Einsatzplätze für Partnerorganisationen mit kirchlicher oder sonstiger weltanschaulicher Ausrichtung beantragen, überprüfen Sie bitte, ob diese die Aufgaben und Ziele des weltwärts-Programms erfüllen und dessen Ausrichtung entsprechen.
5.1. Projekt/ Tätigkeitsfeld: Das Projekt ist einem der Arbeitsfelder der Richtlinie zuzuordnen. Die Verbreitung einer bestimmten Glaubensrichtung oder Weltanschauung ist nicht Aufgabe oder Ziel des weltwärts-Programms. Maßnahmen im Bereich der kirchlichen Verkündigung sind von der Förderung ausgeschlossen (analog zur BMZ-Richtlinie „Verfahren der Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der Kirchen in Entwicklungsländern aus Bundesmitteln“ vom 17.11.1983 in der Fassung vom 01.01.2002). Daher können insbesondere pastorale Stellen und Aufgaben nicht finanziell unterstützt werden. Der Einsatz in Partnerorganisationen oder Einsatzstellen, die missionarisch tätig sind, ist damit ebenfalls ausgeschlossen.
5.2. Auswahl der Freiwilligen: Die Voraussetzungen für einen Freiwilligendienst und für Auswahlkriterien sind in der Richtlinie definiert. Wir gehen davon aus, dass die Freiwilligen nach diesen Kriterien und nicht nach ihrer Zugehörigkeit zu einer Kirche / Religion bzw. dem Vertreten von bestimmten Weltanschauungen ausgewählt werden. Das weltwärts-Projekt muss den Freiwilligen unabhängig von deren Glaubensrichtung oder Weltanschauung offen stehen. 

5.3. Umfeld / Leben in der Glaubensgemeinschaft / Erfahrungsräume: Wenn die Freiwilligen bei der Partnerorganisation in einer Glaubens- oder Weltanschauungsgemeinschaft leben, können die Entsendeorganisationen von den Freiwilligen erwarten, dass sie das Leben der Gemeinschaft tolerieren. Es darf aber keine aktive Teilnahme an religiösen/weltanschaulichen Tätigkeiten verlangt werden. Die Erfahrung eines bestimmten Glaubens / einer bestimmten Weltanschauung kann im Einzelfall eine bereichernde zusätzliche Lernerfahrung sein. Sie gehört aber nicht zu den Aufgaben und Zielen des weltwärts-Freiwilligendienstes. 

� Siehe Richtlinie zur Umsetzung des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes „weltwärts“, S. 7





� Zu den entwicklungspolitischen Schwerpunktthemen zählen z.B. Armutsbekämpfung, Bildung (Primärschulbildung für alle), Ernährungssicherung/Landwirtschaft, Gesundheit (Senkung der Kindersterblichkeit, Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter, Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen schweren Krankheiten), Gleichstellung der Geschlechter/Stärkung der Rolle der Frauen, Jugendbeschäftigung und Sport, Menschenrechte und Demokratieförderung, Not- und Übergangshilfe, Umwelt- und Ressourcenschutz.
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